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Thüringer Landtag         7. Wahlperiode 
Fraktion DIE LINKE.        05.01.2023 
Fraktion der SPD 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
An den Vorsitzenden des Untersuchungsausschuss 7/3, 
Herr Raymond Walk 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antrag der Mitglieder des Untersuchungsausschusses aus den Fraktionen DIE LINKE, 
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gemäß § 14 UAG i.V.m. Art. 35 I GG 
Hier: Vorlage von Verfahren im Bereich PMK-rechts anderer Bundesländer mit Bezug zu 
Thüringen 
 
 
I. 
Die Staatsanwaltschaft Rostock wird ersucht dem Untersuchungsausschuss 7/3 des 
Thüringer Landtags zu Ziffer I Nr. 4 bis 9, 11 und 13 des Einsetzungsbeschlusses gemäß 
§14 UAG i.V.m Art. 35 I GG 
  

sämtliche Unterlagen und Akten, welche zu den Strafverfahren und den dazugehörigen 
Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Verbot des so genannten „Thiazi-Forum“ 
unter anderem mit Durchsuchungsmaßnahmen 2012 und 2014 vorliegen 

 
zur Verfügung zu stellen. 
 
II. 
Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wird ersucht dem Untersuchungsausschuss 7/3 des 
Thüringer Landtags zu Ziffer I Nr. 4 bis 9, 11 und 13 des Einsetzungsbeschlusses gemäß §14 
UAG i.V.m Art. 35 I GG 
  

sämtliche Unterlagen und Akten, welche zu dem Strafverfahren und den 
dazugehörigen Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Verfahren gegen die 
Gruppierung „National Socialist Knights of the Ku-Klux-Klan Deutschland“ unter 
anderem mit Durchsuchungsmaßnahmen 2019 vorliegen 

 
zur Verfügung zu stellen 
 
III. 
Die Staatsanwaltschaft Dresden sowie die Generalstaatsanwaltschaft Dresden werden 
ersucht dem Untersuchungsausschuss 7/3 des Thüringer Landtags zu Ziffer I Nr. 4 bis 9, 11 
und 13 des Einsetzungsbeschlusses gemäß §14 UAG i.V.m Art. 35 I GG 
 

1. sämtliche Unterlagen und Akten, welche zu dem Strafverfahren und den 
dazugehörigen Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Verfahren gegen die 
Gruppierung „Unsterbliche“ unter anderem mit Durchsuchungsmaßnahmen 2012 
vorliegen 

2. sämtliche Unterlagen und Akten, welche zu dem so genannten „Überfall auf 
Connewitz“ 2016 vorliegen 

 
zur Verfügung zu stellen 
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IV. 
Die Thüringer Landesregierung, das Landeskriminalamt, das Amt für Verfassungsschutz, die 
zuständigen Staatsanwaltschaften sowie alle nachgelagerten Institutionen und Behörden 
werden ersucht dem Untersuchungsausschuss 7/3 zu Ziffer I Nr. 4 bis 9, 11 und 13 des 
Einsetzungsbeschlusses gemäß §14 UAG, 

 
1. sämtliche Unterlagen und Akten, welche durch Thüringer Behörden im 

Zusammenhang mit den o.g. Verfahren erstellt wurden, 
2. sämtliche Unterlagen und Akten welche bei Thüringer Behörden zu den in den oben 

genannten Verfahren als Angeklagte geführten Personen aus Thüringen vorliegen, 
 
zur Verfügung zu stellen. 
 
V. 
Die Akten sind in digitaler und durchsuchbarer Weise zur Verfügung zu stellen. 
 
Begründung: 
 
Gemäß des Untersuchungsauftrags ist durch den Untersuchungsausschuss 7/3 zu klären, wie 
sich die extrem rechte Szene in Thüringen im Untersuchungszeitraum entwickelt hat und wie 
diese Entwicklungen durch Thüringer Behörden bewertet und erfasst wurde. 
In allen unter I. bis III. genannten Verfahren fanden Durchsuchungen auch in Thüringen statt 
oder waren bzw. sind Personen aus Thüringen unter den Beschuldigten. Die Betrachtung der 
Verfahren ist daher notwendig um einen Überblick über die Entwicklung der extremen Rechten 
in Thüringen zu bekommen, insbesondere auch in Hinblick auf Vernetzungen und Aktivitäten 
über Thüringen hinaus und die Bedeutung der extremen Rechten Thüringens über Thüringen 
hinaus. Es ist darüber hinaus davon auszugehen, dass sich in den Unterlagen weitere 
Hinweise für die Beantwortung der im Untersuchungsauftrag genannten Fragen ergeben 
werden. 
Die unter IV. genannten Unterlagen sind über die zu den Unterlagen in den Punkten I. bis III. 
genannten Gründe hinaus für die Erfüllung des Untersuchungsauftrags notwendig, um die 
Einschätzungen und Bewertungen der Thüringer Behörden untersuchen zu können.  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Katharina König -Preuss  Denny Möller  Madeleine Henfling 

 

 

 

 

Christian Schaft   Sascha Bilay 

 
 


